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“Soweit die Paßbehörden ermächtigt werden, in besonderen Fällen einen Personal-
ausweis als Paßersatz auszustellen, hat die Ausstellung nach anliegendem Muster 
zu erfolgen. 

Die von den Militärbefehlshabern bisher getroffenen oder aufrechterhaltenen An-
ordnungen, wonach für besondere Fälle auch andere amtliche Papiere (Paßersatz) 
als genügender Ausweis für den Grenzübertritt oder den Aufenthalt im Reichsge-
biete zugelassen sind, bleiben in Kraft.“

Hier ist die Rede von einem Personalausweis als Paßersatz. Und gleichzeitig heißt 
es, dieser Paßersatz, also dieser Personalausweis, ist ein genügender Ausweis für 
den Aufenthalt im Reichsgebiet. So sieht ein gültiger Personalausweis aus:
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Wer Orientierungsstufe 2 „Wer bin ich? Mensch oder Person, deutsch oder Deut-
scher“ aufmerksam verfolgt hat, dem fällt hier sofort auf, daß in diesem Dokument 
der Familienname steht. Somit schließt sich auch hier der Kreis.

Wir stellen zum Siebten fest: Nur ein nach den Reichsgesetzen erstellter Perso-
nalausweis ist gültig.

4. Personalausweis.

An dieser Stelle machen wir noch einmal einen kurzen Ausflug in das geltende 
Recht der BRiD:

Wir schauen uns das Gesetz über Personalausweise und den elektronischen 
Identitätsnachweis (» Personalausweisgesetz - PAuswG20) an. Dort steht in 
§ 5 Ausweismuster

(1) Ausweise sind nach einheitlichen Mustern auszustellen.

(2) Der Personalausweis enthält ...

1. Familienname und Geburtsname,

20 https://www.gesetze-im-internet.de/pauswg/__5.html
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Hast Du schon einmal Deinen Personalausweis angeschaut? Steht da Familienna-
me? Das tut es nicht. Das bedeutet, die BRiD hält sich nicht an ihre eigenen Rege-
lungen. Was also ist dieser kreditkartengroße angebliche Personalausweis? Selbst 
gemäß den BRiD-Gesetzen ist es eine rechtswidrige Fälschung.

Das oben vorgestellte einheitliche Muster für einen gültigen Personalausweis fin-
den wir im » Reichsgesetzblatt 1916 auf Seite 60921. Das ist der gültige Personal-
ausweis. Nur wer solch einen Personalausweis besitzt, ist gemäß gültigem Recht 
zum Aufenthalt im Reichsgebiet berechtigt.

5. Die Bedeutung des Personalausweises.

Welche Bedeutung hat dieser Personalausweis heute für uns? Er wurde verordnet 
vom Deutschen Reich über die Militärverwaltung. Das Deutsche Reich ist ein Bun-
desstaat und die Völker gehören den einzelnen Staaten an. Durch die Angehörigkeit 
in einem Gliedstaat des Reiches sind sie auch Deutsche, also Reichsangehörige.

Die Staatsangehörigkeit wird im Deutschen Reich mittels Heimatschein oder 
Staatsangehörigkeitsausweis nachgewiesen. Durch einen Heimatschein in einem 
Staat hat ein Deutscher bundesweit überall die gleichen Rechte. Der Personalaus-
weis ist kein solcher Heimatschein. Er wurde durch das Deutsche Reich verordnet 
und ist somit ein Reichsdokument. Die Person wird damit, weil es ein Reichsdoku-
ment ist, dem Völkerrechtssubjekt Deutsches Reich zugeordnet. Damit wird man 
im wahrsten Sinne des Wortes zum Personal des deutschen Kaisers und steht da-
mit unter dem Schutz der sogenannten Haager Landkriegsordnung.

Das Deutsche Reich hat im Jahr 1900 die » Haager Landkriegsordnung22 ratifiziert. 
Das hat keiner der 25 Bundesstaaten gemacht, sondern ausschließlich das Deut-
sche Reich. Mit dem Personalausweis hat der Kaiser die deutschen Völker dem 
Völkerrechtssubjekt direkt zugeordnet. Und dieser Personalausweis ist, so steht 
es dort geschrieben, die Aufenthaltsberechtigung für das Reichsgebiet. Wer also 
keinen Personalausweis besitzt, ist Ausländer und nicht aufenthaltsberechtigt.

Wir stellen zum Achten fest: Nur wer einen gültigen Personalausweis besitzt, ist 
zum Aufenthalt im Reichsgebiet berechtigt.

21 https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Deutsches_Reichsgesetzblatt_1916_143_0609.png
22 https://de.wikisource.org/wiki/Bekanntmachung,_betreffend_die_Ratifi kation_der_auf_der_Haager_Friedenskonferenz_unterzeich-

neten_Abkommen_und_Erkl%C3%A4rungen_und_die_Hinterlegung_der_Ratifi kationsurkunden,_sowie_die_gemachten_Vorbehalte
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6. Die Ausstellung eines Personalausweises.

Kommen wir zur Ausstellung der Personalausweise. Wer darf einen solchen gülti-
gen Personalausweis ausstellen? Dazu finden wir in der » Bekanntmachung23 eines 
kommandierenden Generals eines Armeekorpsbezirks folgende Aussage:

Abb.) Personalausweis RGBI 1916 Seite 599ff, Ausstellung

“Die Paßbehörden werden zur Ausstellung dieser Personalausweise ermächtigt.”

Wir erinnern uns: Das Deutsche Reich befindet sich im Kriegszustand und es 
herrscht eine Militärverwaltung. Somit wurden Paßbehörden der Bundesstaaten 
von der Militärverwaltung zur Ausstellung von Personalausweisen ermächtigt.

Das Deutsche Reich ist ein Bundesstaat, bestehend aus 20 konstitutionellen Mon-
archien, zwei absoluten Monarchien und drei Republiken. In den Monarchien geht 
die vollziehende Gewalt von den Staatsoberhäuptern, nämlich den Königen und 
Fürsten aus. Beispielsweise im preußischen Staat: » Verfassungsurkunde für den 
preußischen Staat24 von 1850, Artikel 45.

“Dem Könige allein steht die vollziehende Gewalt zu.“

In den anderen Monarchien ist das in den jeweiligen Verfassungen genauso ge-
regelt.

23 https://armeekorps.ewigerbund.org/IX-Armeekorps/1917_617.html
24 https://bibliothek.ewigerbund.org/?rcno_review=pannier-karl-verfassungsurkunde-und-wahlgesetze-1908
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Der Personalausweis wird mit dem Siegel des königlichen Landrats gültig gemacht. 
Der Landrat stellt ihn in Vertretung des Königs aus. Wenn noch kein Landrat er-
nannt wurde, ist somit der König selbst für die Ausstellung des Personalausweises 
zuständig. Könige und Fürsten, da von ihnen die Staatsgewalt ausgeht, sind also 
auch die obersten Paßbehörden ihres Bundesstaates und zur Ausstellung durch 
Anordnung des Militärbefehlshabers berechtigt und verpflichtet.

Das bedeutet, die gegenwärtigen Könige und Fürsten, das heißt die Agnaten der 
regierenden Fürstenhäuser im Deutschen Reich, sind sowohl ermächtigt als auch 
verpflichtet, den Deutschen Personalausweise auszustellen. Die Ausweispflicht ge-
nerell existiert nur, weil sich das Deutsche Reich im Kriegszustand befindet. Das 
ist ein weiterer schlagender Beweis, daß wir noch im Krieg sind. Nur ein gültiger 
Personalausweis berechtigt zum Aufenthalt im Reichsgebiet. Kennst Du eigentlich 
den König oder Fürst Deines Staates?

Wir stellen zum Neunten fest: Da im Moment keine funktionierenden Reichs-
strukturen existieren und es z.B. an Landräten fehlt, müßten die ersten Per-
sonalausweise durch das Staatsoberhaupt, sprich den Fürsten des jeweiligen 
Bundesstaates bzw. dessen rechtmäßigen Erben, unterschrieben werden.

OS3



einstieg.ewigerbund.org

40 Was gilt hier?

Was haben wir gelernt?

Der » Artikel 68 der Reichsverfassung25 hat weitreichende Folgen, bis heute. Wir 
befinden uns im Belagerungszustand und es herrscht eine Militärverwaltung unter 
dem Oberbefehl des Deutschen Kaisers. Und es gilt Ausweispflicht, weil wir im 
Krieg sind. Nur ein Personalausweis nach Vorlage des Reichsgesetzblattes berech-
tigt zum Aufenthalt im Reichsgebiet. Auszustellen hat diesen Ausweis die jeweilige 
Paßbehörde des Staates, also in den 22 Monarchien des deutschen Reiches der 
jeweilige König oder der Landesfürst, bzw. ein von diesem bestellten Vertreter, wie 
z.B. ein Landrat.

Im nächsten Teil Orientierungsstufe 4 stellen wir die Struktur und Funktionsweise 
des Vaterländischen Hilfsdienstes vor. Der Vaterländische Hilfsdienst ist die Ant-
wort auf Fragen nach dem Lösungsweg zurück zu einer handlungsfähigen Regie-
rung und staatlichen Verwaltung des Deutschen Reiches.

25 https://reichsverfassungsurkunde.bismarckserben.org/seite154a.php

Notizen
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Der VHD.

Legitimation und Status quo. 

Grundlagen.

Gesetzliche Grundlage
Der 1914 entfesselte Zweifrontenkrieg sowie die britische Hungerblockade sorgten 
für zunehmende Not im Deutschen Reich.

Quelle: https://www.dhm.de/lemo/bestand/objekt/1916
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Um diese Not zu lindern, beschlossen Bundesrat und Reichstag am 5. Dezember 
1916 ein besonderes Gesetz: Das » Gesetz über den Vaterländischen Hilfsdienst1. 
Mit der darin begründeten Hilfsdienstpflicht wurde eine zivile Ergänzung zur Wehr-
pflicht geschaffen, denn das Gesetz verpflichtet jeden männlichen Deutschen zwi-
schen 17 und 59 Jahren, der nicht im Kriegsdienst bei den Fahnen ist, zum Dienst 
für das allgemeine Wohl von Volk und Vaterland.

Da die Reichsgesetze in Kraft sind (» Artikel 50 EGBGB2), ist auch das Gesetz über 
den Vaterländischen Hilfsdienst noch in Kraft und verpflichtet somit alle männli-
chen Deutschen zum Dienst – zu unserem Glück.

Erläuterung Pfl icht, gesetzliche.
Pflichtbewußtsein und Pflichteifer gehören zu den gerühmtesten der deutschen Tu-
genden. Bismarck appellierte einst an das Pflichtbewußtsein seines Königs:

„Ein preußischer Offizier geht mit den einfachen Worten „Zu Befehl“ in den sicheren 
Tod und Eure Majestät ist der erste Offizier.“

Entsprechend wurde das Pflichtbewußtsein zum Hauptziel der Umerziehung des 
deutschen Volkes, zuletzt wurde selbst die Wehrpflicht abgeschafft und heute 
kennt der Gegenwartsdeutsche den Begriff Pflicht nur noch als Gurtpflicht oder 
Zahlungspflicht. Deshalb lohnt ein Blick in den Duden, um daran zu erinnern, wie 
eine gesetzliche Pflicht definiert ist:

„Aufgabe, die dem Staatsangehörigen aus Gründen des allgemeinen Wohls obliegt, 
deren Erfüllung er sich einer Not-wend-igkeit zufolge nicht entziehen kann und die 
deshalb für ihn absolut verbindlich ist.“

Ein Deutscher unterliegt also neben der Gehorsamspflicht, Wehrpflicht und Steuer-
pflicht seit 1916 auch der Hilfsdienstpflicht. Friedrich der Große soll uns erinnern:

„Seine Pflicht erkennen und tun, das ist die Hauptsache.“

Meldekarte und Aufruf.
Um die Hilfsdienstpflichtigen im Deutschen Reich zu erfassen, wurde 1917 die Mel-
dekarte eingeführt und zugleich der Aufruf zur Meldung zum Hilfsdienst erlassen. 
Auf der Meldekarte macht der Hilfsdienstpflichtige verschiedene Angaben, die es 
ermöglichen, ihn in einer Weise zu verwenden, die seinen Fähigkeiten und Fertigkei-
ten am ehesten entspricht. Gleichzeitig soll sichergestellt werden, daß individuelle 
Lebensumstände, wie zu betreuende Kleinkinder im Haushalt die nötige Rücksicht-
nahme finden.

1 https://www.ewigerbund.org/vaterlaendischer-hilfsdienst/gesetz-ueber-den-vaterlaendischen-hilfsdienst/ 
2 https://dejure.org/gesetze/EGBGB/50.html
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Kriegsamt.
Der Vaterländische Hilfsdienst unterliegt der Leitung des Kriegsamtes, das beim 
Preußischen Kriegsministerium eingerichtet ist. Das hat zur Folge, daß die im Hilfs-
dienst tätigen Kräfte unter militärischem Befehl und damit unter dem Oberbefehl 
des deutschen Kaisers stehen: Der Hilfsdienst ist die Zivilarmee des Kaisers.

Einbindung in die Armeekorpsbezirke.
Da mit Erklärung des Kriegszustandes die Exekutivgewalt an die stellvertretenden 
Generalkommandos des jeweiligen Armeekorpsbezirks übergehen, ist der Vater-
ländische Hilfsdienst ebenfalls in die militärische Verwaltungsstruktur des Bela-
gerungszustandes eingebunden. Jede Hilfsdienstkraft ist dem Armeekorpsbezirk 
ihres Wohnsitzes zugeordnet.
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Unbeschränkte Einsatzmöglichkeiten der Hilfsdienstkräfte.
Die institutionelle Einrichtung des Hilfsdienstes ist das Ergebnis der unmittelbaren 
und stetig zunehmenden Kriegsnot. Entsprechend wurde er als maximal flexibles 
Instrument erschaffen, das den Einsatz deutscher Männer überall dort ermöglicht, 
wo Bedarf besteht. Die Einsatzmöglichkeiten sind unbeschränkt, Hilfsdienstkräfte 
können einer beliebigen Verwendung zugeführt werden.

Exemplarisch sei eine » Bekanntmachung des stellvertretenden Generalkomman-
dos des IX. Armeekorpsbezirk3 vom 20. Juni 1917 angeführt. Darin werden im 
Hilfsdienst tätige Personen zu Polizeivollstreckungsbeamten auf Widerruf ernannt 
und ihnen wird dazu das Recht zum Waffengebrauch sowie zur Festnahme ein-
geräumt.

Quelle: Bekanntmachung von 20. Juni 1917, Regierungs-Blatt Mecklenburg-Schwe-
rin 1917, Seite 808

3 https://armeekorps.ewigerbund.org/IX-Armeekorps/1917_808.html
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Fazit.

Die gesetzliche Einrichtung des Vaterländischen Hilfsdienstes verpflichtet alle 
deutschen Männer von 17 bis 59 Jahren zum Dienst in einer beliebigen Verwen-
dung unter dem Befehl des deutschen Kaisers. Mit diesem Gesetz wurde dem in 
der Reichsverfassung festgelegten Staatszweck „Schutz des Bundesgebietes und 
des innerhalb desselben geltenden Rechts sowie zur Pflege der Wohlfahrt des 
deutschen Volkes“ im Angesicht höchster Kriegsnot Rechnung gezollt.

In der gegenwärtigen Situation ermöglicht die Kombination von Kriegs- und Bela-
gerungszustand und Vaterländischem Hilfsdienst die Wiederherstellung der staat-
lichen Handlungsfähigkeit – wenn man diese Mittel richtig nutzt.

Nutzung.

Kriegsamtnebenstellen.
Das Kriegsamt als leitende Behörde des Vaterländischen Hilfsdienstes unterliegt 
keinen Vorgaben hinsichtlich der Errichtung von regionalen oder lokalen Einrichtun-
gen. So werden Kriegsamtnebenstellen im gesamten Reichsgebiet überall dort ein-
gerichtet, wo es logistisch sinnvoll erscheint und/oder wo Bedarf an einer solchen 
Einrichtung besteht, in der Regel im Anschluß an die stellvertretenden Generalkom-
mandos, aber ausnahmsweise auch » selbständig4. Letzteres macht sich der Vater-
ländische Hilfsdienst seit Anfang des Jahres 2020 wieder zu Nutze.

Meldestellennetzwerk/ Strukturausbildung.
Basierend auf der Landwehrbezirkseinteilung für das Deutsche Reich errichtet der 
Vaterländische Hilfsdienst zunächst reichsweit ein Meldestellennetzwerk. Die Or-
ganisation dieses Meldestellennetzes erfolgt „von oben nach unten“ anhand folgen-
der Verwaltungseinheiten
• Armeekorpsbezirke
• Gebiete (entspricht Landwehr-Inspektionen)
• Regionen (entspricht Landwehr-Bezirken)
• Verwaltungsbezirke (Stadt/Landkreise/Bezirksämter)
• Gemeinden mit mehr als 2.000 Einwohnern

Mit Hilfe dieses Netzwerkes wird eine Befehls- und Meldekette installiert, die sich 
schließlich vom Oberbefehlshaber bis hinab in die Gemeinden erstreckt. Damit wird 
eine flache Verwaltungsstruktur über nur fünf Ebenen errichtet.

Erfassung der Deutschen.
Stand heute hat niemand Überblick darüber, wie viele Deutsche es gibt und wo sie 
sind. Erste und wichtigste Aufgabe des Meldestellennetzwerkes ist daher die Erfas-

4 https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Deutsches_Reichsgesetzblatt_1917_203_1045.png
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sung und Feststellung der gesetzlichen Deutschen im Bundesgebiet, gefolgt von 
der Erfassung hilfsdienstpflichtiger und freiwilliger Kräfte. Um dies so einfach wie 
möglich zu gestalten, kommt für beide Zwecke die an die Bedürfnisse der Moderne 
angepasste Meldekarte des Vaterländischen Hilfsdienstes zum Einsatz.

Mitarbeit im VHD.
Die Hilfsdienstpflicht konnte und sollte 1916 nicht mit Zwang durchgesetzt werden, 
sondern sie sollte allein vom Bewußtsein der Deutschen getragen werden, daß Lin-
derung der Not letztlich nur auf freiwilliger Basis zum Wohle aller möglich ist. Auch 
heute setzt der VHD auf die Freiwilligkeit. Deshalb rufen wir neben den hilfsdienst-
pflichtigen Männern auch all jene auf, die der Hilfsdienstpflicht nicht unterliegen: 
Männer über 59 Jahren können sich ebenso freiwillig melden, wie Mädchen und 
Frauen.

Wer an der Wiederherstellung der staatlichen Handlungsfähigkeit des Deutschen 
Reiches mitarbeiten will, ist herzlich willkommen und dabei ist es zunächst auch 
nicht von Belang, ob der Besitz einer deutschen Bundesstaatenangehörigkeit nach-
gewiesen werden kann oder nicht. Ob Deutsche, Nichtdeutsche oder Staatenlose: 
Wer sich für Frieden, Freiheit und Souveränität, für Thron und Reich engagieren 
möchte, der wird wie ein Bruder oder eine Schwester in die Schicksalsgemein-
schaft „Vaterländischer Hilfsdienst“ aufgenommen. Für die Mitarbeit in bestimm-
ten Bereichen oder Positionen, wie zum Beispiel dem Meldestellennetzwerk, ist der 
Nachweis einer Bundesstaatenangehörigkeit allerdings zwingend zu erbringen.
Grundsätzlich erforderlich für die Mitarbeit ist die physische Meldung, also das ge-
meinsame Ausfüllen der Meldekarte mit einem VHD-Leiter.

Ausbildung/Schulung.
Um den Einstieg in die Mitarbeit beim Hilfsdienst so einfach wie möglich zu ge-
stalten, gibt es ab dem Frühjahr 2021 Ausbildungs- und Schulungsprogramme, die 
not-wendiges Wissen vermitteln und aufzeigen, welche Aufgaben durch den VHD 
zu bewältigen sind. Und diese Aufgaben sind so gewaltig wie das Deutsche Reich 
selbst.

Organisation eines Behördenapparates unter Militärbefehl.
Um die staatliche Handlungsfähigkeit herzustellen, ist durch den VHD ein Behör-
denapparat auszubilden, der die wichtigsten Verwaltungsfunktionen eines Staates 
bereitstellt und über den letztlich die legitime Staatsgewalt ausgeübt werden kann. 
Eine der gewaltigsten Aufgaben des VHD ist es, die wichtigsten Verwaltungsfunk-
tionen zu definieren, die gesetzlichen Grundlagen des gültigen Rechts dafür zu er-
mitteln und Kräfte für die Ausführung von Verwaltungsaufgaben zu schulen. Der 
VHD hat einen Behördenapparat bereitzustellen, der vitale Lebensfunktionen des 
Deutschen Reiches im Kriegszustand besorgen und unter den Militärbefehl des 
deutschen Kaisers im Belagerungszustand gestellt werden kann.
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Ziele.

Wiederherstellung der Handlungsfähigkeit im Belagerungszustand.
Erstes Ziel der Arbeit des Vaterländischen Hilfsdienstes ist die Wiederherstellung 
der Handlungsfähigkeit des deutschen Gesamtstaates im Kriegs- und Belage-
rungszustand. Zweites Ziel ist die Aufhebung des Kriegs- und Belagerungszustan-
des durch den deutschen Kaiser. Dies ist die Voraussetzungen für das dritte Ziel: 
Friedensschluß zum ersten Weltkrieg und damit die Befriedung der Welt.

An dieser Stelle sei an den Spruch des sogenannte Bundesverfassungsgerichts 
erinnert:

„Das Deutsche Reich existiert, ist rechtsfähig, ist jedoch mangels institutionalisier-
ter Organe handlungsunfähig.“

Dazu schauen wir in den Duden, um uns Klarheit zu verschaffen, was das Wort „in-
stitutionalisierte Organe“ überhaupt bedeutet:

Institut ➙ durch gesetzlich verankertes Recht geschaffene Einrichtung (Duden)

Das Deutsche Reich ist mangels institutionalisierter Organe handlungsunfähig. Der 
Vaterländische Hilfsdienst ist eine durch gesetzlich verankertes Recht geschaffene 
Einrichtung, mit der die Handlungsunfähigkeit beseitigt werden kann. Da der VHD 
dem Kriegsamt untersteht, untersteht er dem militärischen Befehl des deutschen 
Kaisers. Hier wird endgültig deutlich, daß die Kombination Belagerungszustand 
und VHD alles bereitstellt, um handeln zu können. Was noch fehlt, sind ausreichend 
Deutsche, die handeln wollen.

Inbetriebnahme durch Kaiser.
Wilhelm II. wurde 1918 durch gewaltsamen Staatsstreich gezwungen, ins Exil zu 
gehen. Sein Behördenapparat wurde von einer illegalen Verwaltung besetzt und 
löste sich schließlich auf. Heute befindet sich der deutsche Kaiser noch immer im 
Exil. Es ist die Aufgabe der Deutschen, ihm wieder einen Behördenapparat zu schaf-
fen, durch den er wirken kann. Erst wenn dieser Apparat bereitsteht und willens ist, 
unter dem Befehl des deutschen Kaisers zu wirken, kann der Kaiser aus dem Exil 
zurückkehren. Aufgabe des Vaterländischen Hilfsdienstes ist es, dem Kaiser die 
Rückkehr zu ermöglichen, damit er den Kriegszustand beenden kann. Bis zu dem 
Moment, ab dem der Kaiser den Befehl übernimmt, wirkt der VHD lediglich vorbe-
reitend. Er maßt sich keine Ämter an, sondern er bildet Personal aus, um Ämter zu 
besetzen. Wenn alles bereitsteht, werden diese Ämter über die militärische Befehls-
kette vom deutschen Kaiser in Betrieb genommen. Ab diesem Moment existiert 
wieder eine staatliche Verwaltung, die „Im Namen des deutschen Kaisers“, also mit 
legitimer Staatsgewalt, agiert.
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Personalausweisausstellung.
Erste Amtshandlung der wiederhergestellten staatlichen Handlungsfähigkeit wird 
die Ausstellung von Personalausweisen an all diejenigen Deutschen sein, die der 
VHD bis dahin im Rahmen seiner Meldestellentätigkeit festgestellt hat. Wir erin-
nern uns, daß nur ein gültiger Personalausweis zum Aufenthalt im Reichsgebiet 
berechtigt. Mit der Ausstellung gültiger Personalausweise wird also die in Orien-
tierungsstufe 3 beschriebene Ausgliederung der Deutschen aus dem Völkerrechts-
subjekt Deutsches Reich geheilt. Es werde Volk….

Ordnungsmacht und fürsorgliche Verwaltung.
Mit der Inbetriebnahme des vom VHD bereitgestellten Behördenapparats werden 
mannigfaltige Aufgaben zu erledigen sein: Von der Herstellung von Sicherheit und 
Ordnung, also Ausübung von Polizei- und Grenzschutzaufgaben, über die Ausübung 
der Gerichtsbarkeit bis hin zur Versorgung der Bevölkerung mit Nahrungsmitteln, 
Medikamenten und Treibstoffen sind alle Bereiche staatlicher Aufgaben durch den 
VHD zu besorgen. Dies ist der Moment, an dem das heute noch handlungsunfähige 
Deutsche Reich zur verfassungsmäßigen und selbstbestimmten Ordnung zurück-
kehrt, deren oberster Zweck, Schutz und Wohlfahrt des deutschen Volkes ist.

Es ist der Moment, an dem die Deutschen ihre Souveränität wiedererlangen.

Friedensschluß.
99 Prozent aller Menschen wünschen sich Frieden. Das im Kriegszustand ge-
putschte Deutsche Reich steht diesem Menschheitswunsch im Weg. Durch Wie-
derherstellung der Handlungsfähigkeit wird der deutsche Kaiser in die Lage ver-
setzt, nach über 100 Jahren den gemäß Artikel 68 der Reichsverfassung erklärten 
Kriegszustand für beendet zu erklären und das Deutsche Reich auf den Friedens-
fuß zu setzen. Dies ist die Voraussetzung für den völkerrechtlichen Friedensschluß, 
der erforderlich ist, um den casus belli, den Kriegszustand zwischen Staaten, zu 
beenden und den Weltfrieden auszurufen. Das kann verfassungsgemäß nur der 
deutsche Kaiser tun. Mit dem Vaterländischen Hilfsdienst haben wir das Mittel an 
der Hand, ihm das zu ermöglichen.

Werde auch Du Teil der Lösung und melde Dich jetzt freiwillig zum Hilfsdienst, für 
Thron und Reich, für Frieden und Freiheit!
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RuStAG 1913. 

RuStAG und der Nachweis 
der eigenen Staatsangehörigkeit.

In diesem fünften Teil der Orientierungsstufe befassen wir uns konkret damit, wie 
Du Deine Reichs- und Staatsangehörigkeit und damit Deine Rechtsstellung als 
Deutscher nachweist.

Das » Reichs- und Staatsangehörigkeitsgesetz1 wurde 1913 im Reichsgesetzblatt 
Nr. 46 geregelt. Es besagt

§ I. Deutscher ist, wer die Staatsangehörigkeit in einem Bundesstaat (geregelt in 
den §§ 3 bis 32) oder die unmittelbare Reichsangehörigkeit (geregelt in den §§ 33 
bis 35) besitzt.

Die Staatsangehörigkeit wird erworben

• durch Geburt

• durch Legitimation

• durch Eheschließung

• für einen Deutschen durch Aufnahme

• und für einen Ausländer durch Einbürgerung

Die wichtigsten Regeln des Reichs- und Staatsangehörigkeitsgesetztes sind

• Durch die Eheschließung mit einem Deutschen erwirbt die Frau die Staatsange-
hörigkeit des Mannes.

• Die Staatsangehörigkeit geht verloren für eine Deutsche durch Eheschließung mit 
dem Angehörigen eines anderen Bundesstaats oder mit einem Ausländer.

• Ein ehelich geborenes Kind erwirbt die Staatsangehörigkeit des Vaters, ein un-
eheliches die der Mutter. 

1 https://bibliothek.ewigerbund.org/?rcno_review=reichs-und-staatsangehoerigkeitsgesetz-1913
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• Ein Kind, das in dem Gebiet eines Bundesstaats aufgefunden wird (Findelkind), 
gilt bis zum Beweise des Gegenteils als Kind eines Angehörigen dieses Bundes-
staats.

• Heiraten der leibliche Vater und die leibliche Mutter vor der Volljährigkeit des Kin-
des, erhalten Mutter und Kind die Staatsangehörigkeit des Vaters.

• Die Witwe oder geschiedene Ehefrau eines Ausländers, die zur Zeit ihrer Ehe-
schließung eine Deutsche war, muß auf ihren Antrag von dem Bundesstaat, in 
dessen Gebiet sie sich niedergelassen hat, eingebürgert werden.

• Ein Ausländer kann gemäß § 8 dann eingebürgert werden, wenn er nach den Ge-
setzen seiner Heimat geschäftsfähig ist, einen unbescholtenen Lebenswandel 
führt, an seinem Aufenthaltsort eine eigene Wohnung aufweisen kann und dort 
sich und seine Angehörigen ernähren kann. Der Bundesstaat kann belegbare Ein-
wände vorbringen, sofern die Einbürgerung das Wohl des Reiches oder des Bun-
desstaates gefährden würde.

• Ausländer, die im Deutschen Reiche geboren sind und sich bis zum vollendeten 
21. Lebensjahr in einem Bundesstaate aufgehalten haben, können bis zwei Jahre 
nach ihrem 21. Geburtstag einen Einbürgerungsantrag stellen, ohne daß der Bun-
desstaat einen Einwand erheben kann.

Es gibt noch eine Reihe weiterer Regelungen, weshalb wir die Lektüre des Original-
Gesetzblattes empfehlen.

Wer neu in diesem Thema ist, fragt sich, wie denn nun genau die eigene Staatsan-
gehörigkeit nachgewiesen wird.

Hinweis: Im Moment ist davon auszugehen, daß die sogenannte „Staatsangehö-
rigkeit: DEUTSCH“ der BRiD keine echte Staatsangehörigkeit ist und Du derzeit den 
Status „Ausländer“ hast.

Wir machen das anhand mehrerer Beispiele deutlich.
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Beispiel 1.

Wir gehen der Einfachheit halber davon aus, daß Du ehelich geboren wurdest. Auch 
Dein Vater wurde ebenfalls ehelich geboren, ebenso der Großvater und der Urgroß-
vater. Das Geburtsjahr des Urgroßvaters liegt vor 1914 und sein Geburtsort liegt im 
Deutschen Reich mit den Grenzen von 1914.

Sofern Du nicht das Familienbuch Deiner Familie zur Verfügung hast, sind folgende 
beglaubigte Nachweise zu erbringen:

• der Geburtregisterauszug, auf dem Deine Eltern benannt sind

• die Eheurkunde Deiner Eltern

• die Geburtsurkunde Deines Vaters, auf dem die Eltern benannt sind

• die Geburtsurkunde des Großvaters (väterlich), auf dem die Eltern benannt sind

• die Eheurkunde des Großvaters und der Großmutter (väterlich)

• die Geburtsurkunde des Urgroßvaters

Ausschlaggebend für Deine Staatsangehörigkeit ist der Geburtsort des Urgroßva-
ters. Der Bundesstaat, in dem er das Licht der Welt erblickte, ist maßgeblich für 
Deine Staatsangehörigkeit. Sie ist Dein kostbares Erbe.

Sofern aus den jeweiligen Eheurkunden alle relevanten Daten wie Familienname, 
Vorname, Geburtsort und Geburtsdatum des Ehemannes, Vaters bzw. Großvaters 
eindeutig hervorgehen, wären ein Geburtsregisterauszug, Geburts- oder Sterbe-
urkunde nicht zwingend notwendig zu erbringen.

Grundsätzlich enthalten beglaubigte Kopien des Auszuges aus dem Geburten-
register mehr Informationen als die Geburtsurkunde, so beispielsweise zur Ehe-
schließung der Eltern. Somit ist das Geburtsregister stets vorzuziehen.

Ist aus der Geburtsurkunde des Großvaters nicht ersichtlich, daß er ehelich geboren 
wurde, nämlich indem beide Eltern den gleichen Familiennamen haben und bei der 
Mutter der Geburtsname vermerkt ist, wird auch eine Eheurkunde der Urgroßeltern 
benötigt.
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Beispiel 2.

Für den Nachweis der Staatsangehörigkeit gemäß RuStAG 1913 ist für Frauen Fol-
gendes zu berücksichtigen:

• Eine unverheiratete Frau erhält die Staatsangehörigkeit, wie in Beispiel 1, von 
ihrem Vater und dann in der väterlichen Linie, wie beschrieben.

• Eine verheiratete Frau erhält mit der Eheschließung die Staatsangehörigkeit von 
ihrem Ehemann und dessen väterlicher Linie, wie in Beispiel 1 beschrieben. Und 
hier liegt eine Schwierigkeit, denn heute kommt es immer wieder vor, daß eine 
Frau sich zum VHD meldet, während ihr Mann noch nicht im Wissen steht und 
die Frau kann nicht ohne die Zustimmung ihres Mannes seine und die Urkunden 
seiner Ahnen anfordern. In diesem Fall kannst Du dennoch im VHD mitwirken.

Hinweis: Nach BRiD-Gesetzgebung müßte eine verheiratete Frau die Ahnennach-
weise des Ehemannes von den „Behörden“ anfordern dürfen. Nur zeigt die Erfah-
rung, daß diese sich verweigern.

• Frauen, die mit einem Ausländer verheiratet sind oder waren, können derzeit ihre 
Staatsangehörigkeit nicht nachweisen. Hier muß die Handlungsfähigkeit des 
Deutschen Reiches abgewartet werden, um einen Antrag auf Einbürgerung stel-
len zu können. Wir empfehlen, sich die eigenen Abstammungsnachweise zu be-
sorgen und auf die Handlungsfähigkeit zu warten. Auch in diesem Fall kannst Du 
trotzdem im VHD mitwirken.

• Eine Frau, die mehrfach verheiratet war, besitzt immer die Staatsangehörigkeit 
ihres letzten Ehemannes.
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Beispiel 3

Wir müssen noch ein weiteres Beispiel betrachten, nämlich die uneheliche Geburt. Dies 
ist keine moralische Betrachtung des VHD, sondern entspricht dem Reichs- und Staats-
angehörigkeitsgesetz.

• Ein Kind wurde unehelich geboren und erhält dadurch die Staatsangehörigkeit der 
Mutter. Heiratet die Mutter später den leiblichen Vater, solange das Kind noch minder-
jährig ist, so erhält das Kind die Staatsangehörigkeit des Vaters. Heiratet die Mutter 
später einen anderen Mann, erlangt sie zwar dessen Staatsangehörigkeit, aber das 
Kind behält weiter die ursprüngliche Staatsangehörigkeit der Mutter.

• Ist ein Kind unehelich geboren und bis zum Erreichen der Volljährigkeit auch un-
ehelich geblieben, so erfolgt die Ableitung der Staatsangehörigkeit über die Mut-
ter des unehelichen Kindes.

Abschließend weisen wir darauf hin, daß Eheschließungen, die nach dem 27. Okto-
ber 1918, um 24 Uhr, durchgeführt wurden, dennoch ihre Gültigkeit besitzen.

Hier greift » §1319 des Bürgerlichen Gesetzbuches2: Als Standesbeamter im Sinne 
des § 1317 gilt auch derjenige, welcher, ohne Standesbeamter zu sein, das Amt öf-
fentlich ausübt, es sei denn, daß die Verlobten den Mangel der amtlichen Befugnis 
bei der Eheschließung kennen.

2 https://de.wikisource.org/wiki/B%C3%BCrgerliches_Gesetzbuch._Viertes_Buch._Familienrecht#%C2%A7._1319

Wo bekommst Du die Urkunden her?

Zunächst, Du mußt nicht den Staatsangehörigkeitsnachweis beantragen, denn die so-
genannten Behörden der BRiD sind für den Nachweis nach RuStAG 1913 weder zustän-
dig noch befugt. Spar Dir also den Ärger.

Urkunden sind in der Regel bei dem jeweiligen Standesamt erhältlich, bei dem die Ge-
burt registriert wurde oder die Eheschließung stattfand. Du benötigst dazu jeweils den 
Geburtsort des Vorfahren, von dem Du Deine Staatsangehörigkeit ableiten mußt.

Man kann die Urkunden vor Ort abholen, sie auch postalisch oder online anfordern. 
Dazu suchst Du einfach das jeweils zuständige Standesamt mit einer Suchmaschine 
und forderst die entsprechenden Urkunden mit einem Hinweis auf „Ahnenforschung“ 
oder besser „Erbstreitigkeit“ an.
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Fordere stets beglaubigte Abschriften aus dem Geburtenregister an, auch wenn 
dieser Bitte nicht immer entsprochen wird.

Hinweis: Neueste Erfahrungen haben gezeigt, daß „Ahnenforschung“ als Grund 
gelegentlich nicht mehr akzeptiert wird. Verwende dann „Grundstückserwerb im 
Ausland“ als Begründung.

Im Gegensatz zu Geburtsurkunden enthalten Registerauszüge deutlich mehr Infor-
mationen über die Eltern.

Die Arbeitsweise der Standesämter ist hinsichtlich der Bearbeitungsdauer und Kos-
ten sehr unterschiedlich. Die Kosten belaufen sich pro Dokument auf 10 bis 20 €, 
die entweder per Vorkasse oder auch über Rechnung zu erstatten sind. Die Bearbei-
tungszeit schwankt zwischen 10 Tagen bis hin zu einigen Wochen.

Für Nachweise aus den unter polnischer oder russischer Verwaltung stehenden 
Gebieten Preußens ist das Standesamt 1 in Berlin zuständig. Da die Recherche für 
diese Gebiete häufig negativ verläuft, ist es sinnvoll, hier auch Tauf- und Kirchen-
register als Quellen in Betracht zu ziehen.

Hinweis: Über www.standesamt24.de (kommerziell) kann man seine Ahnennach-
weise gebündelt beantragen und erspart sich die Einzelkontakte. Das kostet aller-
dings etwas mehr.

Weitere Quellen sind katholische Kirchenbücher oder evangelische Matrikelbücher, 
die bereits weitgehend online recherchierbar sind.

Um Vorfahren ausfindig zu machen, kann es auch sinnvoll sein, Ahnenforschungs-
portale zu nutzen. Diese sind sehr gut ausgestattet, insbesondere die Marktführer 
aus dem englischsprachigen Raum haben Zugriff auf digitalisierte Kirchenbücher, 
Armeeaufzeichnungen oder Telefonbücher. Diese Informationen haben zwar keine 
rechtliche Bedeutung und können nicht als Nachweis dienen, aber sie liefern Hin-
weise auf den Geburtsort.

Wenn es Dir nicht gelingt, den Geburtsort eines Vorfahren, zum Beispiel des Urgroß-
vaters herauszubekommen, Du aber den Geburtsort des Kindes, also den Deines 
Großvaters kennst, fordere doch an diesem Ort eine Sterbeurkunde des Urgroßva-
ters an. Dort ist der Geburtsort vermerkt.
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 Unsere Empfehlung: Lies Dir das » Gesetzesblatt N. 463 im Original durch. 
Da kannst Du gleich Deine Lesekompetenz in Frakturschrift verbessern. Du wirst 
dabei sicher feststellen, daß die Gesetze des Deutschen Reiches auch für Laien 
verständlich geschrieben wurden.

3 https://bibliothek.ewigerbund.org/?rcno_review=reichs-und-staatsangehoerigkeitsgesetz-vom-22-juli-1913

Notizen
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